AUFTRAG ZUR STROMBELIEFERUNG FUR GEWERBEKUNDEN

Hiermit beantrage ich auf Basis der nachfolgenden Angaben und zu den ausgehéndigten Allgemeinen

Geschéftsbedingungen die Belieferung mit Strom ab dem nachstmdglichen Zeitpunkt.

TARIF
GRUNDPREIS

Euro / Monat
VERBRAUCHSPREIS "

Cent / kWh

Anmerkung Keslar GmbH Energiehandel

1. RECHNUNGSANSCHRIFT

KESLAR

béarenstarke energie

ERSTVERTRAGSLAUFZEIT

bis
EINGESCHRANKTE
PREISGARANTIE 2

bis
! Alle Angaben in Euro und Cent sind Nettopreise exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, jedoch inkl. der Stromsteuer
sowie der Kosten fir den Messstellenbetrieb — soweit diese Kosten an den Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rech-

nung gestellt werden —, das an den Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, der aktuell giltigen Abgaben geméB KWKG-,
§ 19-StromNEV-, Offshore-Netzumlage sowie der Konzessionsabgabe.

2 Die Regelungen zur Preisgarantie gelten gem. § 6 der AGB.
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

2. LIEFERANSCHRIFT (FALLS ABWEICHEND VON RECHNUNGSANSCHRIFT)

Firma *

Firma

Vor- und Zuname *

Vor- und Zuname

StraBe / Nr./ Zusatz *

StraBe / Nr. / Zusatz

PLZ/Ort*

Kommunikationsweg
E-Mail | | Postalisch | | Digital (E-Mail Adresse erforderlich)
Geburtsdatum Telefonnummer *

Der L\efe[ant kann dem Kunden Uber die zuvor genannte E-Mail-Adresse resterhebliche Erkldrungen zur Begriindung, Durch-
fiihrung, Anderung oder Beendigung dieses Vertragsverhaltnisses (z.B. Mitteilungen tiber den Vertrags- oder Lieferbeginn, etc.)
zusenden. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverz{iglich in Textform mitzuteilen.

PLZ/Ort

3. LIEFERBEGINN
D Néchstmaglicher Zeitpunkt

D Wunschtermin/Einzug:

4. ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG

Bisheriger Stromversorger * Bisherige Kundennr. / Vertr r*
Jahresverbrauch in kWh *
| |Kunde und Lieferant vereinbaren nachfolgende Sct t fiir zahl

Unterschreitung: % Uberschreitung: %

Zé&hlernummer * MaLo

D Eintarifzéhler D Mehrtarifzahler

Umzug / Einzug, Zahlerstand
am Tag der W iibergabe:

Uber- und Unterschreitung der prognostizierten Liefermengen je Lieferjahr

Die Abnahmeverpflichtung reduziert sich um jene Mengen, die aus Griinden, die in § 2 sowie § 9 der AGB (Anlage 2) angefiihrt sind (Haftung und Hohere Gewalt) entweder der Lieferant nicht liefern oder der Kunde nicht abnehmen kann. Eine Verpflichtung
des Kunden zur tatséchlichen physischen Abnahme dieser Menge besteht nicht, allerdings hat der Kunde auch bei Nichtabnahme der bereitgehaltenen Menge diese in gleicher Weise zu bezahlen, als hétte er sie tatséchlich abgenommen. Im Fall einer
Minderabnahme innerhalb des Lieferjahres wird der Lieferant versuchen, nicht abgenommene Mengen bis zur Mindestabnahmemenge an Dritte zu ver&uBern. Dabei ist der Lieferant nicht verpflichtet, den Kunden unterjéhrig auf die Abnahmeentwicklung
hinzuweisen. Der Kunde erhélt den Gegenwert dieses verauBerten Stroms auf die zu bezahlende Abnahmeverpflichtung angerechnet. Fir den Abverkauf wird eine Handlingsgebihr in Hohe von 0,15 Cent/kWh erhoben. Eine Abnahmeverpflichtung des Kunden
in voller Hohe besteht erst dann, wenn die nicht abgenommene Menge aus nachzuweisenden Griinden nicht verduBert werden kann. In dem Fall sind nicht abgenommene Pflicht-Mengen am Ende des Lieferjahres wie eine abgenommene Menge zum verein-
barten Preis zu bezahlen. Sofern die tatséchliche Liefermenge den vereinbarten Schwellenwert tiberschreitet, rechnet der Lieferant diese Mehrmenge am Ende des Lieferjahres nach Kénnen und Vermdgen zu dem vereinbarten Preis ab. Sollte der Lieferant
diese Mehrmengen zum Abnahmezeitpunkt zum dann gliltigen Marktpreis nachbeschaffen miissen, ist er berechtigt, dem Kunden die Mehrmenge zum tatséchlichen Beschaffungspreis zzgl. einer Handlingsgebtihr Hohe von 0,15 Cent/kWh zu berechnen.

5. SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT FUR KESLAR GMBH ENERGIEHANDEL, 0STBAHNHOFSTR. 1, 87437 KEMPTEN, GLAUBIGER-ID: DE6622Z00000016241

Vorname, Name (Kontoinhaber) *

StraBe und Hausnummer, PLZ und Ort *

Kreditinstitut * BIC*

DE

IBAN *

6. GELTUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Ergénzend finden die beigefii ” i Gesché der Keslar GmbH Energiehandel fiir die
ieferung an Gewerbekunden“ (AGB) A dung. Dieser Vertragstext und die All inen Geschéftsbedi
konnen zusétzlich unter www.keslar.de abgerufen und in wiedergabefahiger Form gespeichert werden.

7. AUFTRAGSERTEILUNG / VOLLMACHT

Der Kunde bevollméchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Er-
kldrungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des
bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten
entstehen. Zudem bevollméchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage iber die
Durchfiihrung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange fiir den Kunden ein Dritter nach § 5 Abs. 1 MsbG fiir Messstel-
lenbetrieb zustandig ist, bevollméchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

8. KUNDIGUNG

Der Vertrag lauft mind. fiir die unter dem Punkt Erstvertragslaufzeit vereinbarten Laufzeit. Er verlangert sich nach Ablauf der
Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekiindigt werden, es sei denn
Kunde und Lieferant treffen eine davon abweichende Vereinbarung. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz oder den
beiliegenden AGB) bleiben unberiihrt. Die Kiindigung bedarf der Textform.

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméchtigt Keslar GmbH Energiehandel (Lieferant) (Gléubiger-Identifikations-
nummer: DE662ZZ00000016241), Zahlungen von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von Keslar GmbH Energiehandel auf das angege-
bene Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer fiir dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

X

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

9. EINWILLIGUNGSERKLARUNG ZUR DATENVERWENDUNG

[ Ich erkldre mich einverstanden, dass der Lieferant die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten (z. B. Name,
Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) fiir an mich gerichtete Werbung fiir
Produkte und/oder Dienstleistungen des Lieferanten verarbeitet und nutzt (Vertragsangebote zu Strom- bzw. Gasliefervertragen,
Pellets- und Heizolli Tankkarten, 1 und Energiedienstleistung sowie Informationen {iber Sonderangebote
und Rabattaktionen hierzu). Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Einwilligung gilt — vorbehaltlich eines vorherigen
Widerrufs — bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres. Der Widerruf ist zu richten an Keslar GmbH
Energiehandel, Ostbahnhofstr. 1, 87437 Kempten, 0831/57530-0, kontakt@keslar.de. Eine Ubermittlung der Daten an Dritte
erfolgt nicht, es sei denn, ich habe dem ausdriicklich zugestimmt oder der Lieferant ist hierzu aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
verpflichtet oder die Ubermittiung ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zuléssig.

10. AUFTRAGSERTEILUNG

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die
obige Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit Bestatigung
durch den Lieferanten zustande.

X

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Keslar GmbH Energiehandel | Ostbahnhofstr. 1 | 87437 Kempten | Tel. 0831/57530-0 | www.keslar.de | kontaki@keslar.de

USt.-IdNr.: DE 178 103 681 | Unternehmensnr.: 12347

Amtsgericht Kempten | HRB 5808 | Geschéftsfiihrung: Christine Keslar-Tunder
SGK 1225




Allgemeine Geschiftsbedingungen der Keslar GmbH Energiehandel fiir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh
fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke

1. Vertragsabschluss/Lieferbeginn

1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen,
Formularen etc. ist freibleibend. MaBgeblich sind die bei Ver-
tragsschluss geltenden Preise.

1.2. Der Vertrag kommt durch Bestétigung des Lieferanten in
Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns
zustande. Der tatséchliche Lieferbeginn héngt davon ab, dass
alle fiir die Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kiindigung
des bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind.

2. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung/
Leistungsumfang/Befreiung von der Leistungs-
pflicht/Weiterleitungsverbot

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Be-
darf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle.
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses,
Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-
Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird.
Von der Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenom-
men ist die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische
Energie, die ausschlieBlich vom Kunden selbst verbraucht
wird (Eigenversorgung). Entsprechendes gilt fir Mengen, die
im Rahmen der gemeinschaftlichen Geb&udeversorgung nach
§ 42b EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung
oder Einschrankung der Eigenversorgung ist dem Lieferanten
zwei Monate vorab anzuzeigen.

2.2. Auf Verlangen des Kunden kdnnen unter den Vorausset-
zungen des § 10c EEG die Strombezlge aus dem Netz, die in
einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur
Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle
in Ziffer 2 des Auftragsformulars zugeordnet werden. Damit der
Lieferant die Zuordnung der Entnahmestelle veranlassen kann,
muss der Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die hier-
fur erforderlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-
Identifikationsnummer der weiteren Entnahmestelle, die der
Entnahmestelle in Ziffer 2 des Auftragsformulars zugeordnet
werden soll, mitteilen.

2.3. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbe-
treiber erbracht und ist geméB § 9 Abs. 2 MshG Bestandteil
dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlieBt. Der Lieferant
stellt dem Kunden das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb und
Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.3.1 und
6.3.2 in Rechnung.

2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten
in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich
um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlieBlich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit.
Zu den mdglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netz-
betreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

2.5. Wird den Vertragsparteien die Erfillung der Leistungs-
pflichten durch unvorhersehbare Umsténde, auf die sie keinen
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemesse-
nen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht
werden kann (inshesondere héhere Gewalt wie z.B. Natur-
katastrophen, Krieg, Pandemien, ArbeitskampfmaBnahmen,
hoheitliche Anordnungen) unméglich gemacht, so sind die
Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten
befreit, solange diese Umstande noch andauern.

2.6. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht be-
freit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber
den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.
Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten
bleiben fir den Fall unberihrt, dass den Lieferanten an der
Unterbrechung ein Verschulden trifft.

2.7. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versor-
gung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzuléssig.

3. Messung/ Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/Ab-
rechnung/Anteilige Preisberechnung/Abrechnungs-
informationen/Verbrauchshistorie

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch konven-
tionelle oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme
oder ein intelligentes Messsystem i.S.d. MsbG (oder recht-
maBige Ersatzwertbildung) des zustdndigen Messstellenbe-
treibers ermittelt. Ein intelligentes Messsystem besteht
nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messeinrichtung,
die dber ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikations-
netz eingebunden ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom
Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine Fern-
(ibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. tiber ein intelligentes
Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des
Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden selbst durch-
geflhrt. Erfolgt eine Ferniibermittiung der Verbrauchsdaten
(z.B. Uber ein intelligentes Messsystem), wird die Ablesung
der Messwerte in begriindeten Einzelféllen, z.B. fiir die Dauer
eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunikation,
ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kun-
den selbst durchgefiihrt, sofern dies fiir die Abrechnung nach
diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine
Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen
erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlésslich eines
Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten
Interesses des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung,
und zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinforma-
tionen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen,
wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

3.2. Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeit-
raum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten
Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die
er nicht zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht
ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Mess-
stellenbetreiber rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte verfugbar
sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener
Beriicksichtigung der tatséchlichen Verhéltnisse schétzen.
3.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten
oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grund-
stiick und zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies zur Er-
mittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen
des Betriebs, zur Wartung eines intelligenten Messsystems
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfol-
gen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde

hat dafir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw.
das intelligente Messsystem zuganglich ist. Wenn der Kunde
den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der
Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach
tatséchlichem Aufwand in Rechnung.

3.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlung richtet
sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem
aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu ber(ick-
sichtigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung entféllt das
Recht des Lieferanten nach Satz 1.

3.5. Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt
die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht Uberschreitet, und
zum Ende des Vertragsverhéltnisses. Abweichend von Satz 1
hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche,
vierteljhrliche oder halbjahrliche Abrechnung zu wéhlen,
die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem
Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsdchliche
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlags-
zahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatséchlichen
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spétestens
aber mit der ndchsten Abschlagszahlung verrechnet.

3.6. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten
Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle
der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach die-
sem Vertrag fir die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb
von drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen.

3.7. Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach
Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform er-
stellt. Erhdlt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt
die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elekt-
ronischer Form. Erhélt der Kunde elektronische Abrechnungen,
erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch
einmal jahrlich in Papierform.

3.8. Erhdlt der Kunde eine elektronische Abrechnung und er-
folgt keine Ferniibermittiung der Verbrauchsdaten (z.B. iber
ein intelligentes Messsystem), erhélt er unentgeltlich die (in
jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformatio-
nen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf
Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Ferniibermittlung der
Verbrauchsdaten (z.B. iiber ein intelligentes Messsystem) und
rechnet der Lieferant nicht monatlich ab, erhélt der Kunde un-
entgeltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG
automatisch monatlich.

3.9. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verflig-
bar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie
zur Verfiigung. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten nach tatséchlichem Aufwand in Rech-
nung.

3.10. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen,
eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligen-
ten M tems an seiner Entnat lle durch eine Eichbe-
horde oder eine staatlich anerkannte Priifstellei. S.v. § 40 Abs.
3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen
dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen nicht iberschritten werden.

3.11. Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw.
des intelligenten Messsystems eine Uberschreitung der eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z.B. auch
bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so
wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziig-
lich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der néchsten Ab-
schlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaB des Fehlers nicht
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht
an (und liegen auch keine rechtméBig ermittelten Ersatzwerte
vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch fir die Zeit seit
der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schétzung entspre-
chend Ziffer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum
beschrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann iiber
einen groBeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist
der Anspruch auf ldngstens drei Jahre beschrénkt.

3.12. Andert sich das vertragliche Entgelt wéhrend des Ab-
rechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrech-
nungszeitraum untermonatlich (z.B. bei untermonatlicher
Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der
Lieferant verbrauchsunabhangige Preisbestandteile tages-
genau ab. Fir die Abrechnung geénderter verbrauchsab-
héngiger Preishestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf
Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisénderung auf-
geteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf
der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu
berticksichtigen sind. Die nach der Preisdnderung anfallenden
Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/
Zahlungsverweigerung/Aufrechnung

41. Sémtliche Rechnungsbetrdge sind zwei Wochen nach
Zugang der Rechnung, Abschldge und Vorauszahlungen zu
dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im
Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festge-
legten Zeitpunkt fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens,
mittels Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch Bariiber-
weisung) zu zahlen. Der Kunde informiert den Lieferanten vor-
ab in Textform, sofern Dritte fir ihn leisten. Der Lieferant ist
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der
Lieferant angemessene MaBnahmen zur Durchsetzung seiner
Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung
auf oder ldsst der Lieferant den Betrag durch Beauftragung
eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einzie-
hen, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten
in Rechnung.

4.3. Einwédnde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der ver-
gleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist
und der Kunde eine Nachpriifung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachpriifung nicht die ordnungsgeméaBe

Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist oder

4.3.2. sofern aus Sicht eines verstdndigen Kunden die ernst-
hafte Méglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z.B.
bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestel-
len, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit
auBerhalb der Plausibilitét liegenden Verbrauchsmengen, auch
wenn eine Nachpriifung der Messeinrichtung deren ordnungs-
gemaBe Funktion bestatigt hat. Rechte des Kunden nach § 315
BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3. unbertihrt.

4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbe-
strittenen oder rechtskréftig festgestellten Gegenanspriichen
aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fiir Anspriiche des Kunden
aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfiillung oder
mangelhafter Erflllung der Hauptleistungspflichten.

5. Vorauszahlung/Sicherheitsleistung

5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Voraus-
zahlung in angemessener Hohe verlangen, wenn der Kunde mit
einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe
in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von
zwolf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in
sonstigen begriindeten Fallen.

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Be-
ginn, Hohe und die Griinde fiir die Vorauszahlung sowie die
Voraussetzungen flr ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte
der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friihestens zum Liefer-
beginn féllig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach
dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums
und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, ist dies angemessen zu berticksichtigen

5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschldge
nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrage) verrechnet. Ergibt
sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leis-
tenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
Betrag unverzliglich erstattet bzw. nachentrichtet.

5.4, Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Liefer-
ant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z.B. Bargeld-
oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den
Messstellenbetreiber damit beauftragen.

5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine
Sicherheitsleistung in Hohe der fir einen Zeitraum von zwei
Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden
Zahlungen verlangen. Sofern die Vertragsparteien nichts
anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zuldssig
in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuld-
nerischen Birgschaft einer europdischen Bank. Die sich
verbirgende Bank muss ein Rating im ,A“- Bereich von
Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen
international anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

5.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen,
sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in
Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Um-
fang verwerten, in dem dies zur Erfiillung der riickstdndigen
Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der
Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen,
es sei denn nach den Umsténden des Einzelfalls besteht Grund
zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu
spét erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrags fiir den
Kunden ein Handelsgeschéft, betrdgt die Frist wenigstens eine
Woche. In allen Ubrigen Féllen betrdgt sie einen Monat.

5.8. Die Sicherheit ist unverziiglich zuriickzugeben, soweit ihre
Voraussetzungen weggefallen sind.

5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der
Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer 9 bleiben unberiihrt.

6. Preise und Preisbestandteile/ Zukiinftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastun-
gen/Preisanpassung nach billigem Ermessen

6.1. Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und
einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis. Diese enthalten
die Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb sowie im Be-
darfsfall die Kosten fir den Erwerb und die Entwertung von
Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 29 EEG.

6.2. Der Preis nach Ziffer 6.1 enthélt das vom Lieferanten an
den Netzbetreiber fir die Netznutzung zur Belieferung ab-
2ufiihrende Netzentgelt. Der Netzbetreiber ermittelt dieses
Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der
von der zustdndigen Regulierungsbehdrde nach MaBgabe des
§ 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und sonsti-
gen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum
01.01. eines Kalenderjahres gemaB § 4 ARegV angepassten
Erlosobergrenze. Der Netzbetreiber verdffentlicht die jeweils
geltende Hohe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. Der
Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im
Rahmen von monatlichen Abschlégen bzw. Abrechnungen mit
1/12 des Jahresentgelts.

6.3. Der Preis nach Ziffer 6.1 enthélt das vom Lieferanten an
den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fiir den konventio-
nellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Mess-
systemen. Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum
01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zustén-
digen Regulierungsbehdrde nach MaBgabe des § 21a EnWG
i.V. m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmun-
gen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Ka-
lenderjahres gemaB § 4 ARegV angepassten Erldsobergrenze.
6.3.1. Der Netzbetreiber verdffentlicht die jeweils geltende
Hohe des Entgelts fir den Messstellenbetrieb auf seiner
Internetseite. Die derzeitigen Kosten betragen 16,80 €/a. Der
Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im
Rahmen von monatlichen Abschlégen bzw. Abrechnungen mit
1/12 der Jahresentgelte.

6.3.2. Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten
belieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten
Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung i.S.d.
MshG ausgestattet, greift Ziffer 6.3 nicht fir diese Marktlo-
kation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MshG
grundsatzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das Mess-
stellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer
6.3.3 zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegentiber
dem Messstellenbetreiber verpflichtet.

6.3.3. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetz-
lichen oder regulierungshehdrdlichen Regelung anstelle des
Kunden verpflichtet, das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb
mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messein-
richtungen fiir belieferte Marktlokationen des Kunden an den

Messstellenbetreiber abzufiihren, erhoht sich der Preis nach
Ziffer 6.1 um die Differenz dieser Entgelte in der jeweils vom
grundzustandigen Messstellenbetreiber auf seiner Internetsei-
te verdffentlichten Hohe und den unter Ziffer 6.3.1. genannten
Kosten. Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt
und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom
Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird und sich die
Preise nach Ziffer 6.3.1 um dieses Entgelt erhéhen, informa-
torisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umsténde be-
kannt sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzusténdigen
Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der
Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsys-
temen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach
der grundzustandige Messstellenbetreiber gegentiber dem
Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass
eine zusétzliche Inanspruchnahme des Kunden fiir diese Ent-
gelte durch den grundzustdndigen Messstellenbetreiber aus-
geschlossen ist. Ziffer 6.3.1 Satz 3 gilt entsprechend.

6.4. Der Preis nach Ziffer 6.1 enthélt dariiber hinaus folgende
Preisbestandteile nach den Ziffern 6.4.1 bis 6.4.3 in der jeweils
geltenden Hohe. Die fir das jeweils folgende Kalenderjahr gel-
tende Hohe der Preisbestandteile nach den Ziffern 6.4.1 bis
6.4.3 werden bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den
Ubertragungsnetzbetreibern im Internet verdffentlicht (derzeit:
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:

6.4.1. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende
KWKG-Umlage nach §12 EnFG. Mit der KWKG-Umlage wer-
den Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern
durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung
der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Warme-Kopp-
lungsanlagen sowie zur Férderung des Ausbaus von Warme-
und Kéltenetzen entstehen. Die KWKG-Umlage betrdgt flir
das Kalenderjahr 2026 - 0,446 Cent pro kWh fiir Jahresver-
brauchsmengen bis 1.000.000 kWh.

6.4.2. Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden
Aufschlag fiir besondere Netznutzung nach der Festlegung der
BNetzA (Az. BK8-24-001-A). Der Aufschlag fir besondere
Netznutzung enthélt die Kosten, die mit der § 19-StromNEV-
Umlage ausgeglichen werden sollen sowie den Aufschlag flir
besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung
der BNetzA (Az. BK8-24-001-A). Mit der §19-StromNEV-
Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungs-
netzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelager-
ten Netzbetreibern Erlése zu erstatten, die diesen entgehen,
weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Ver-
brauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch
nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten
missen. In die § 19-StromNEV-Umlage werden derzeit die
Kosten, die mit der Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz
9 bis 11 EnWG ausgeglichen werden sollen, eingerechnet. Mit
der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den
Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetz-
lichen Vorgaben zur Forderung der Wasserstofferzeugung
durch Wasserelektrolyse entstehen. Mit dem Aufschlag flir
besondere einspeiseseitige Netznutzung werden die Kosten
ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern aus der
Walzung EE-bedingter Mehrkosten durch nachgelagerte Netz-
betreiber entstehen. Der Kunde trdgt die einzelnen Umlagen
bzw. Aufschldge, die derzeit gemeinsam als Aufschlag fiir be-
sondere Netznutzung erhoben werden. Die § 19-StromNEV-
Umlage betrégt fiir das Kalenderjahr 2026 - 1,559 Cent pro
kWh fir Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh.

6.4.3. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende
Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i.V. m. § 12 EnFG. Die
Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den
Ubertragungsnetzbetreibern durch Entschadigungszahlungen
nach MaBgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebs-
bereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Stérungen
oder Verzdgerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entste-
hen sowie u. a. Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs.
1 EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG in der bis zum Ablauf des
28.12.2023 geltenden Fassung sowie die Kosten nach § 17
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EnWG und des Flachenentwicklungsplans
nach § 5 WindSeeG. Die Offshore-Netzumlage betrdgt flir
das Kalenderjahr 2026 - 0,914 Cent pro kWh fiir Jahresver-
brauchsmengen bis 1.000.000 kWh.

6.5. Der Preis nach Ziffer 6.1 enthdlt die vom Lieferanten an
den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leis-
tenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber ab-
zufiihrenden Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe wird
von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis
gegeniber dem Netzbetreiber fir die Einrdumung des Rechts
zur Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung
von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen,
erhoben. Die Hohe der Konzessionsabgabe richtet sich nach
dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden
Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach MaBgabe
von § 2 KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz.

6.6. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit zusétzlichen, in Ziffern 6.2. bis 6.5. und
6.7. nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich
der Preis nach Ziffer 6.1. um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend,
falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Ver-
tragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein ver-
bindlichen Belastung (d.h. keine BuBgelder oder Ahnliches)
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten
fiir die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die
Weitergabe in der jeweils geltenden Héhe nach Satz 1 und 2
flihrt bei Erstattungen (z.B. in Form negativer Umlagen) zu
einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterbe-
rechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung
der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung
ist auf die Mehrkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhdltnis (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet
werden konnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeit-
punkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird iber
eine solche Weiterberechnung spétestens mit der Rechnungs-
stellung informiert.

6.7. Der Preis nach Ziffer 6.1. erh6ht sich um die Stromsteuer
in der jeweils geltenden Hohe (gesetzlicher Regelsatz nach § 3
StromStG derzeit: 2,05 Cent pro kWh). Zusétzlich fallt auf den
nach Satz 1 erhdhten Preis und die unter Ziffer 6.2. bis 6.5.
aufgefiihrten Preisbestandteile sowie etwaige zukiinftige Steu-
ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
nach Ziffer 6.6. die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe



an (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG).

6.8. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils
geltende Hohe eines nach den Ziffern 6.2. bis 6.7. zu zahlen-
den Preisbestandteils auf Anfrage mit.

6.9. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1. bis
6.5. — nicht hingegen etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.6.
—durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermes-
sen gemaB § 315 BGB anzupassen (Erhdhungen oder Senkun-
gen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist ausschlielich
eine Anderung der in Ziffer 6.1. bis 6.5. genannten Kosten. Der
Lieferant iiberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten.
Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Verdnderung der
Kosten nach Ziffer 6.1. bis 6.5. seit der jeweils vorhergehen-
den Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.9. bzw. — sofern noch
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.9. erfolgt ist — seit
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwer-
dens der aktuellen Preisanpassung beschrénkt. Kostensteige-
rungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung
gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung
des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so
zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden
unglnstigeren MaBstdben Rechnung getragen werden als
Kostenerhthungen, also Kostensenkungen mindestens in glei-
chem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen.
Der Kunde hat gemaB § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Aus-
libung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich tiber-
priifen zu lassen. Anderungen des vertrieblichen Grundpreises
und des verbrauchsabhangigen Arbeitspreises nach dieser Zif-
fer 6.9. sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der
vertraglichen Erstlaufzeit, méglich. Preisanpassungen werden
nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen
spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss
einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten Uber die
Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder
Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch
elektrischer Arbeit und (iber einen anderen Bilanzkreis un-
verzliglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Erbringung der
Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung
— soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung der
BNetzA entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt er-
mdglichen. Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rah-
men dieses Lieferverhéltnisses erbracht und handelt es sich
bei dem Kunden nicht zugleich um einen Haushaltskunden
nach § 3 Nr. 22 EnWG, steht dem Lieferanten ein auBerordent-
liches Kiindigungsrecht dieses Lieferverhdltnisses mit einer
Frist von drei Kalendermonaten zum Monatsende zu.

8. Ainderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen
und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG,
MessEG und MessEVY, hdchstrichterliche Rechtsprechung,
Festlegungen und Beschliisse der BNetzA). Das vertragliche
Aquivalenzverhéltnis kann nach Vertragsschluss durch un-
vorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen
Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesanderungen, so-
fern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase
zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungs-
verfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die der
Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss
hat, in nicht unbedeutendem MaBe gestért werden. Ebenso
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene
Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiih-
rung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Rechtspre-
chung eine Klausel fiir unwirksam erklért), die nur durch eine
Anpassung oder Ergénzung zu beseitigen sind. In solchen Fal-
len ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme
des Entgelts — unverziglich insoweit anzupassen und/oder zu
ergdnzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhdlt-
nisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich
entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durch-
fiihrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht (z.B.
mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassun-
gen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant
dem Kunden die Anpassung spétestens einen Monat vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Ktindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ver-
tragsanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kiindigung/
Sonderkiindigungsrecht bei Einbau intelligentes
Messsystem

9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzu-
stellen und die Anschlussnutzung durch den zustandigen
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem MaBe schuldhaft Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
verwendet (,Energiediebstahl®) und die Unterbrechung zur
Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme
erforderlich ist.

9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Héhe des Doppelten
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallen-
den Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit
€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Liefer-
ant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung durch den zust&ndigen Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen. Hat der Kunde eine Sicherheit geleistet, gilt
dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag im Zahlungsverzug
ist, der die Sicherheitsleistung um mind. € 100,00 Ubersteigt.
Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte
Forderungen auBer Betracht, die der Kunde schliissig be-
anstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen
Lieferanten und Kunden noch nicht féllig sind oder die aus einer
streitigen und noch nicht rechtskréftig entschiedenen Preiser-
hohung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unter-
bleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auBer Verhdltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt,
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die
Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher angedroht und
die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung

der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche
Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung
angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in
der Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die An-
schlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach
den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom
sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Liefer-
anten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung
zwingend entgegenstehen, unverziiglich schriftlich hinweisen.
9.3. Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung bei Haus-
haltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber plant
derzeit, ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung
gegeniiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem
neuen § 41f EnWG einzufiihren. Die Regelungen zur Unter-
brechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung
aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB-Ziffer sind flir
die Dauer der Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen
Regelung gegeniiber Haushaltskunden in dem Umfang ausge-
setzt, in dem diese abweichende Regelungen trifft.

9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstel-
lung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Liefer-
ant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach
tatsdchlichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird
unverziiglich wiederhergestellt, wenn die Griinde fir die Unter-
brechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wie-
derherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt,
bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit
auch bei einer erteilten Einzugserméchtigung unbenommen,
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unver-
zliglich mittels Uberweisung zu zahlen.

9.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist gekindigt und die Lieferung eingestellt werden. Der
Lieferant muss den Kunden unverziiglich beim zustandigen
Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des
Kunden im Falle einer auBerordentlichen Kiindigung des Liefer-
anten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen
des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der
BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) (iber den Zeitpunkt
der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell
zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant daflir einen Aus-
gleich erhélt (z.B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengen-
abrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fir diese
fortwéhrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Energie-
diebstahls nach Ziffer 9.1 oder im Fall eines Zahlungsverzugs
unter den Voraussetzungen von Ziffer 9.2. Satz 1 und 2. Die
Kiindigung ist in diesem Fall mindestens zwei Wochen vor-
her anzudrohen. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein
Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermdgen
der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Ver-
madgens eingeleitet wurde.

9.6. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag bei einem bevor-
stehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit
einer Frist von zwei Monaten auf den angekiindigten Zeitpunkt
des Einbaus zu kiindigen. Der Lieferant wird dem Kunden in
diesem Fall mit der Kiindigung ein Angebot fiir den Abschluss
eines neuen Energieliefervertrags unterbreiten.

9.7. Fiir den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor,
wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Voraus-
zahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner
Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetz-
ten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt
in einer weiteren Zahlungsaufforderung des Lieferanten mit
Kiindigungsandrohung.

9.8. Dartiber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag
bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Aus-
kunft der Creditreform e. V. insbesondere zu folgenden Punkten
auBerordentlich zu kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung,
erfolglose Pféndung, eidesstattliche Versicherung zum Vermo-
gen, Restschuldbefreiung.

10. Haftung

10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflicht-
verletzung (z.B. bei Nichterftillung der Lieferpflicht oder unge-
nauer oder verspéteter Abrechnung) fir dadurch entstandene
Schéden nach MaBgabe von Ziffer 10.2. bis 10.6..

10.2. Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder
bei UnregelméBigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit
es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlieB-
lich des Netzanschlusses handelt, gegentiber dem Netzbetrei-
ber geltend zu machen.

10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich
(iber die mit der Schadensverursachung zusammenhéngenden
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklért werden kénnen.

10.4. In allen Gbrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Ver-
tragsparteien sowie ihrer Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen
flir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit
der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit
herbeigeflihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder
der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
d.h. solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgeméBe
Durchfiihrung des Vertrags (iberhaupt erst erméglicht und auf
deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmaBig vertrauen
diirfen (sog. Kardinalpflichten).

10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit beruht,
beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mogliche
Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berlicksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen
musste, hatte voraussehen missen. Gleiches gilt bei grob
fahrldssigem Verhalten einfacher Erflillungsgehilfen (nicht
leitende Angestellte) auBerhalb des Bereichs der wesentlichen
Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kdrper- oder Gesund-
heitsschaden.

10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberihrt.

Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unter-
breitet dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch
gerne ein neues Angebot.

11.3. Sofern der Umzug des Kunden gemaB Ziffer 11.2 nicht
zur Beendigung des Vertrags fiihrt und der Kunde Haushalts-
kunde i.S.v. § 3 Nr. 22 EnWG ist, hat der Kunde das Recht,
den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform zu
kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des
Auszugs oder mit Wirkung zu einem spateren Zeitpunkt erklért
werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und der
Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedin-
gungen an der neuen Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der
Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt
der Kiindigung anbietet und die Belieferung an der neuen Ent-
nahmestelle mdglich ist. Zu diesem Zwecke hat der Kunde in
seiner auBerordentlichen Kiindigung seine zukiinftige Anschrift
oder eine zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle
verwendete |dentifikationsnummer mitzuteilen.

11.4. Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach
Ziffer 11.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und wird
dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an sei-
ner bisherigen Entnahmestelle, fiir die der Lieferant gegeniiber
dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und fr die er von
keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern berechtigt
ist, nach den Preisen des Vertrags zu vergiiten. Die Pflicht des
Lieferanten zur unverziiglichen Abmeldung der bisherigen Ent-
nahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen
Gewinn wegen einer nicht oder verspétet erfolgten Belieferung
an der neuen Entnahmestelle bleiben unberiihrt.

12. Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirt-
schaftlich leistungsfahigen Dritten zu Ubertragen. Eine Uber-
tragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens sechs Wochen
vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeit-
punkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiin-
digen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forde-
rungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnach-
folge, insbesondere bei Ubertragungen i.S.d. Umwandlungs-
gesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberihrt.

13. Vertragsstrafe

13.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder
nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fir die tat-
séchliche, sofern nicht feststellbar, fiir die geschétzte Dauer
des unbefugten Gebrauchs, ldngstens aber fiir sechs Monate
auf der Grundlage einer tdglichen Nutzung der unbefugt ver-
wendeten Verbrauchsgerdte von bis zu zehn Stunden nach dem
fir den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.

13.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn
der Kunde vorsétzlich oder grob fahrldssig die Verpflichtung
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe betrdgt das Zweifache des Betrags,
den der Kunde bei Erfiillung seiner Verpflichtung nach dem ftir
ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen gehabt hétte.
Sie darf flr den tatsdchlichen, sofern der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht feststellbar ist, fiir einen geschétzten Zeit-
raum, langstens aber flr einen Zeitraum von sechs Monaten
verlangt werden.

14. Datenschutz
14.1. Verantwortlicher fir die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Kunden ist: Keslar GmbH Energiehandel,
Ostbahnhofstr. 1, 87437 Kempten, 0831/57530-0, kontakt@
keslar.de, www.keslar.de. Nutzen Sie diese Kontaktdaten bei
Nachfragen oder zur Austibung lhrer Betroffenenrechte.
14.2. Keslar GmbH Energiehandel hat einen Datenschutzbe-
auftragten bestellt. Dieser ist unter merz@keslar.de erreichbar.
14.3. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener
Daten: Ihre Kontaktdaten und die Ihrer Mitarbeiter, Daten zur
Verbrauchsstelle, Verbrauchsdaten, Abrechnungsdaten, Daten
zum Zahlungsverhalten.
14.4. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den
folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
a. Erfillung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages
und Durchfiihrung vorvertraglicher MaBnahmen auf Anfrage
des Kunden auf Grundlage §§ 49 ff. MsbG.
b. Erfillung rechtlicher Verpflichtungen z.B. wegen handels-
oder steuerrechtlicher Vorgaben
c. Zu Werbezwecken soweit Sie uns eine entsprechende Ein-
willigung erteilt haben. Ihre Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung fir die Zukunft widerrufen werden.
d. Bewertung Ihrer Kreditwirdigkeit sowie Mitteilung von An-
haltspunkten zur Ermittlung Ihrer Kreditwirdigkeit des Kunden
durch/an unseren Dienstleister aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen (§ 505a und 506 des Biirgerlichen Gesetzbuches).
14.5. Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung der personenbe-
zogenen Daten des Kunden erfolgt — im Rahmen der in Ziffer
14.4. genannten Zwecke — ausschlieBlich gegeniiber unseren
Abrechnungsdienstleistern und der Dienstleister, die wir zur
Prifung Ihrer Kreditwdrdigkeit einsetzen.
14.6. Ihre personenbezogenen Daten des Kunden werden zu
den unter Ziffer 14.4. genannten Zwecken so lange gespei-
chert, wie dies fir die Erfiillung dieser Zwecke erforderlich ist.
14.7. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung Ihrer
Daten, Loschung, Einschrankung der Verarbeitung, ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht
auf Datenibertragbarkeit. Sie konnen jederzeit lhre uns erteilte
Einwilligung mit Wirkung fir die Zukunft zu widerrufen.
Zudem haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehdrde. Die fir uns zustandige Behdrde ist
Bayerisches Landesamt fiir Datenschutzaufsicht, Postfach
1349, 91504 Ansbach, poststelle@lda.bayern.de.

11. Infor
bei Umzug
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Um-
zug unverziiglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der
neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder Markt-
lokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im
Regelfall muss diese Mitteilung bis spétestens zehn Werktage
vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine
rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu er-
maglichen.

11.2. Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteiltenAuszugsdatums, wenn der
Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das

flichten und Vertr

zu War und

/Liefer
15.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -ent-
gelten sind beim jeweils zusténdigen Netzbetreiber erhaltlich.
15.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen
Lieferanten den fir ihn maBgeblichen Verbrauch des vergleich-
baren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus
Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht er-
mitteln kann, ist der geschétzte Verbrauch anzugeben.

15. Infor

16. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand fir Kaufleute i.S.d. Handelsgesetzbuches,

juristische Personen des offentlichen Rechts und 6ffentlich-
rechtliche Sondervermdgen ist ausschlieBlich 87437 Kempten.
Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland hat.

17. Aligemeine Informationen nach dem Energie-
dienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir Energieeffi-
zienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter
von Energieaudits und Anbieter von EnergieeffizienzmaBnah-
men aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende Informationen zu der
s0g. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter
http://www.bfee-online.de. Sie konnen sich zudem bei der
Deutschen Energieagentur tber das Thema Energieeffizienz
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie
derzeit unter https://www.energie-effizienz-experten.de/.

18. Schlussbestimmungen

18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieBend.
Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.

Stand: Dezember 2025
SGK






	Tarif: 
	Grundpreis_netto: 
	Arbeitspreis_netto: 
	Anmerkung: 
	RE_Name: 
	RE_Strasse: 
	RE_PLZ_Ort: 
	RE_Email: 
	RE_Geburtsdatum: 
	RE_Telefon: 
	Nächstmöglicher_Zeitpunkt: 
	Wunschtermin: 
	Wunschtermin_Datum: 
	Vertragslaufzeit: 
	Preisgarantie: 
	LS_Name: 
	LS_Strasse: 
	LS_PLZ_Ort: 
	Altlieferant: 
	Altlieferant_Kundennummer: 
	Jahresverbrauch: 
	Eintarifzähler: 
	Mehrtarifzähler: 
	Umzug  Einzug Zählerstand: 
	Zählerstand_Übergabe: 
	SEPA_Name: 
	SEPA_Adresse: 
	SEPA_Bank: 
	SEPA_BIC: 
	SEPA_IBAN_1: 
	SEPA_IBAN_2: 
	SEPA_IBAN_3: 
	SEPA_IBAN_4: 
	Ich erkläre mich einverstanden dass der Lieferant die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten z B Name An: Off
	SEPA_Ort_Datum: 
	SEPA_Unterschrift: 
	Antrag_Ort_Datum: 
	Antrag_Unterschrift: 
	RE_Firma: 
	LS_Firma: 
	Überschreitung: 
	Unterschreitung: 
	Abnahmeverpflichtung: 
	RE_Versand_online: 
	RE_Versand_postalisch: 
	Button2: 
	Button1: 
	SEPA_IBAN_5: 
	SEPA_IBAN_6: 
	Zählernummer: 
	MaLo: 


